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URTEILE SGB II

Luxuriöser Lebensstil vor Alg II Antrag
schriften des SGB II nicht nur für Be-
dürftige, sondern auch für weite Teile
der Bevölkerung gelten würden, die
gar nicht unter die Vorschriften des
SGB II fallen und nicht bedürftig sind.
Eine dergestalt weite Auslegung des
SGB II ist jedenfalls mit Artikel 2
Grundgesetz nicht vereinbar.

Im entschiedenen Fall hatte ein Alg
II-Antragsteller innerhalb von 26 Mo-
naten ein Vermögen von 136.000
EUR verausgabt. Im Durchschnitt wur-
den 3.550 EUR im Monat verbraucht.
Außerdem wurden 40.000 EUR für
eine Küchenausstattung ausgegeben.
Das Jobcenter hatte dem Antragstel-
ler vorgeworfen, seine Bedürftigkeit
grob fahrlässig herbeigeführt zu ha-
ben, indem er das ihm zur Verfügung
stehende Geld in übermäßiger Weise
vermindert habe. Das SG konnte je-
doch den inneren Zusammenhang
zwischen Gewährung von Sozialleis-
tungen und Tatbestand der mindestens
grobfahrlässig herbeigeführten Be-
dürftigkeit nicht erkennen. Selbst bei
einem unterstellten luxuriösen Lebens-
stil wäre erforderlich, dass der Klä-
ger das Geld deswegen ausgegeben
hat, um Bedürftigkeit zu erzielen.
Hierfür bestand jedoch kein Anhalt.

SG Düsseldorf, Urteil vom
31.08.2015, S 35 AS 257/15

Nach § 34 Abs. 1 SGB II ist derje-
nige zum Ersatz verpflichtet, der die
Voraussetzungen für die Gewährung
von Leistungen nach SGB II ohne wich-
tigen Grund vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeiführt. § 34 SGB II ist ein
deliktähnlicher Ausnahmetatbestand
für Sachverhalte, in denen ein inne-
rer Zusammenhang zwischen der
Herbeiführung der Bedürftigkeit und
der Zahlung von Leistungen an den
Kläger steht. Die Vorschrift ist verfas-
sungsgemäß unter Berücksichtigung
der Tatsache auszulegen, dass auf
existenzsichernde und bedarfsabhän-
gige Leistungen ein Rechtsanspruch
besteht, welcher regelmäßig unab-
hängig von der Ursache der entstan-
denen Notlage und einem vorwerf-
baren Verhalten in der Vergangenheit
besteht. Daneben ist die Vorschrift
auch unter Berücksichtigung des Arti-
kel 2 Grundgesetz auszulegen, wo-
nach die allgemeine Handlungsfrei-
heit nur durch ein entsprechendes
Gesetz eingeschränkt werden darf.

Die Vorschrift des § 34 Abs. 2 SGB
II verpflichtet jedenfalls - nach hier ver-
tretener Auffassung - nichtbedürftige
Bürger nicht dazu, ihr Vermögen in
einer Weise aufzuteilen, dass der Be-
zug von Sozialleistungen möglichst
weit hinausgeschoben wird. Derarti-
ges würde dazu führen, dass die Vo-

Kein Alg II für
Ausländer während der
ersten drei Monate
ihres Aufenthalts

Der EUGH hat durch ein weiteres
Urteil bekräftigt, dass ein Mitgliedsstaat
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaa-
ten während der ersten drei Monate
ihres Aufenthalts von bestimmten So-
zialleistungen (hier: Alg II) ausschlie-
ßen kann. Eine solche Versagung setzt
keine individuelle Prüfung voraus.

Der Gerichtshof weist darauf hin,
dass Unionsbürger nach der „Unions-
bürgerrichtlinie“ das Recht auf Aufent-
halt in einem anderen Mitgliedstaat für
einen Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten haben, wobei sie lediglich im Be-
sitz eines gültigen Personalausweises
oder Reisepasses sein müssen und
ansonsten keine weiteren Bedingun-
gen zu erfüllen oder Formalitäten zu
erledigen brauchen. Da die Mitglied-
staaten von Unionsbürgern während
dieses Zeitraums nicht verlangen dür-
fen, dass sie über ausreichende Mit-
tel zur Bestreitung des Lebensunter-
halts und eine persönliche Absiche-
rung für den Krankheitsfall verfügen,
erlaubt die Richtlinie den Mitgliedstaa-
ten, zur Erhaltung des finanziellen
Gleichgewichts ihrer Systeme der so-
zialen Sicherheit den betreffenden
Unionsbürgern während der ersten
drei Monate ihres Aufenthalts jegliche
Sozialhilfeleistungen zu verweigern.
Eine solche Versagung setzt nach Auf-
fassung des Gerichtshofs keine Prü-
fung der persönlichen Umstände des
Betreffenden voraus.

EUGH, Urteil vom 25.02.2016,
C-299/14Teilweise Versagung von Alg II wegen nicht

benanntem Kindesvater

1. Die hilfebedürftige Mutter eines
minderjährigen Kindes muss im
Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten
nach § 60 SGB I dem Jobcenter
den ihr bekannten Vater des Kin-
des benennen, damit mögliche
Unterhaltsansprüche durchgesetzt
werden können.

2. Weder das Persönlichkeitsrecht der
Mutter, noch der Umstand, dass
der Kindsvater angeblich wegen
einer Gewalttat inhaftiert ist, be-

rechtigen dazu, diese Auskunft zu
verweigern.

3. Die gesetzliche Wertung in § 3 Abs.
3 Unterhaltsvorschussgesetz mit
der grundsätzlichen Verpflichtung
bei der Feststellung der Vaterschaft
oder des Aufenthalts des anderen
Elternteils mitzuwirken, ist zu be-
achten.

SG Trier, Urteil vom
03.08.2015, S 5 AS 150/15
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SGB II-Ausschluss für EU-Bürger verfassungsgemäß

Der Ausschluss arbeitsuchender Uni-
onsbürger von der Grundsicherung für
Arbeitsuchende in § 7 Abs. 1 SGB II ist
mit dem Grundgesetz vereinbar.

Diese Auffassung vertritt aktuell das
Sozialgericht Dortmund und lehnt die
Gewährung von einstweiligem Rechts-
schutz für einen in Kreuztal lebenden
slowakischen Bauarbeiter ab.

Das Jobcenter verweigere zu Recht
unter Berufung auf den Leistungsaus-
schluss für arbeitsuchende EU-Bürger
die Zahlung von Arbeitslosengeld II. Die
verfassungsrechtliche Garantie eines

menschenwürdigen Existenzminimums
verlange nur die Beseitigung von Not-
lagen, die nicht durch eine „Hilfe zur
Selbsthilfe“ beseitigt werden könnten.
Die vorrangige Selbsthilfemöglichkeit
des Antragstellers bestehe darin, dass
eine Rückreise in sein Heimatland
durchgeführt werde. Der Antragsteller
habe in der Slowakei die Möglichkeit,
seinen Lebensunterhalt durch Arbeits-
aufnahme oder das dortige Sozialsys-
tem sicherzustellen.

SG Dortmund,
Beschluss vom 23.11.2015,
S 30 AS 3827/15 ER

Sozialhilfe statt Alg II für EU-Bürger bei
tatsächlicher Aufenthaltsverfestigung

Der 4. Senat des Bundessozialge-
richts hat in drei Urteilen unter Berück-
sichtigung der Urteile des Bundesver-
fassungsgerichts zum Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums konkretisiert,
in welchen Fallgestaltungen Unions-
bürger aus den EU-Mitgliedstaaten
existenzsichernde Leistungen nach
dem SGB II beziehungsweise SGB XII
beanspruchen können. Dies erfolgt im
Anschluss an das Urteil des Gerichts-
hofs der Europäischen Gemeinschaf-
ten vom 15.09.2015 (Rs C-67/14
„Alimanovic“), wonach der ausnahms-
lose Ausschluss von Unionsbürgern mit
einem alleinigen Aufenthaltsrecht nur
(noch) zur Arbeitsuche von den Leis-
tungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem SGB II euro-
parechtskonform ist.

Der 4. Senat hat hierzu entschie-
den, dass der Ausschluss arbeitsuchen-
der Unionsbürger von SGB II-Leistun-
gen auch für diejenigen Unionsbür-
ger greift („erst-recht“), die über kein
Aufenthaltsrecht nach dem Freizügig-
keitsgesetz oder dem Aufenthaltsge-
setz verfügen. Auch bei fehlender Frei-
zügigkeitsberechtigung sind aber
zumindest Sozialhilfeleistungen im
Ermessenswege zu erbringen. Im Fal-
le eines verfestigten Aufenthalts - über
sechs Monate - ist dieses Ermessen aus
Gründen der Systematik des Sozial-
hilferechts und der verfassungsrecht-
lichen Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts in der Weise reduziert,
dass regelmäßig zumindest Hilfe zum
Lebensunterhalt in gesetzlicher Höhe
zu erbringen ist.

Im Falle eines griechischen Staats-
angehörigen, der nach einer kurzen
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung Ende 2011/Anfang 2012 SGB
II-Leistungen auch für die Zeit ab Feb-
ruar 2013 begehrt, ist das zusprechen-
de Urteil des Landessozialgerichts auf
die Revision des Jobcenters aufgeho-
ben und die Sache zur Klärung der Auf-
enthaltsrechte im streitigen Zeitraum
zurückverwiesen worden. Der formell
und materiell wirksame Vorbehalt der
Bundesregierung zum Europäischen
Fürsorgeabkommen schließt SGB II-

Leistungen, nicht jedoch Sozialhilfeleis-
tungen in gesetzlicher Höhe an den
Kläger aus (B 4 AS 59/13 R).

Die Kläger im Verfahren B 4 AS 44/
15 R, eine bereits 2008 nach Deutsch-
land zugezogene Familie rumänischer
Staatsangehörigkeit, unterfallen zwar
dem Leistungsausschluss für Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de. Wegen ihres verfestigten Aufent-
halts in Deutschland haben sie jedoch
Anspruch auf Hilfe zum Lebensunter-
halt in gesetzlicher Höhe. Der beige-
ladene Sozialhilfeträger wurde verur-
teilt, diese Leistungen zu erbringen.

In dem dritten Verfahren („Alima-
novic“) hat der 4. Senat das Urteil des

Landessozialgerichts auf die Revision
des Jobcenters aufgehoben. Zwar
waren die Kläger, eine seit langem im
Bundesgebiet lebende Mutter mit drei
Kindern schwedischer Staatsangehö-
rigkeit, die nur in kürzeren Beschäfti-
gungen beziehungsweise Arbeitsgele-
genheiten tätig waren, als Arbeitsu-
chende von SGB II-Leistungen ausge-
schlossen. Es ist jedoch noch zu prü-
fen, ob sich die Kläger auf andere
Aufenthaltsrechte im Zusammenhang
mit der Ausbildung und Integration der
Kinder im Bundesgebiet berufen kön-
nen.

BSG, Urteile vom 03.12.2015,
B 4 AS 59/13 R, B 4 AS 44/15 R,
B 4 AS 43/15 R
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Absetzung der Kfz-
Haftpflichtversicherung im
Monat der Fälligkeit

Nach Auffassung der Kammer er-
folgt eine Absetzung des Kfz-Haft-
pflichtversicherungsbeitrages im Mo-
nat seiner Fälligkeit. Die bisher gän-
gige Praxis des Jobcenters, wonach
der Beitrag monatsweise umgelegt und
monatlich abgesetzt wird, entspricht
nicht dem im Grundsicherungsrecht
geltenden Bedarfsprinzip. In der
Rechtsprechung des BSG wird immer
wieder das Monatsprinzip betont. Der
Arbeitslosengeld II Anspruch ist auf
eine kalendermonatsweise Betrach-
tung angelegt, wie bereits die in § 41
Abs. 1 SGB II normierte Festlegung
der Berechnungs- und Leistungsab-
schnitte auf einen Kalendermonat
zeigt. Die § 11 Abs. 2 und 3 SGB II
stellen hinsichtlich der Anrechnung
von Einkommen auf den Zufluss von
Einnahmen innerhalb eines Kalender-
monats ab und § 11b Abs. 3 SGB II
sieht einen vom monatlichen Erwerbs-
einkommen abzusetzenden Freibetrag
vor. In Anwendung des Zuflussprinzips
bei der Einkommensanrechnung ist
auch eine Absetzung der tatsächlich
im jeweiligen Monat abfließenden
Ausgaben erforderlich, um den in
dem jeweiligen Monat bestehenden
gegenwärtigen Anspruch zu ermitteln
(so auch SG Berlin, Urteil vom
23.01.2015, S 37 AS 238/14).

Dass diese Berechnungsweise ggf.
dazu führt, dass eine Absetzung un-
terbleibt, wenn im Monat der Fällig-
keit der Beiträge kein Einkommen er-
zielt wird, oder ein Jahresbeitrag nur
einmalig zu geringerem anzurech-
nenden Einkommen über das Jahr
gesehen wird, ist hinzunehmen und
Konsequenz und Ausdruck des Be-
darfsprinzips.

SG Dessau-Roßlau, Urteil vom
16.11.2015, S 7 AS 2233/12

Umsatzsteuer als Einkommen Selbständiger

Die vereinnahmte Umsatzsteuer ist als
betriebliche Einnahme zu berücksichti-
gen, auch wenn diese rein steuerrecht-
lich betrachtet ein durchlaufender Pos-
ten ist. Auch wenn diese an das Finanz-
amt abgegeben werden muss, kann sie
auch nicht als betriebliche Ausgabe von
den Einnahmen abgesetzt werden.

Das Bundessozialgericht hat in sei-
ner Entscheidung vom 22.08.2013 -
B 14 AS 1/13 R hierzu ausgeführt,
nur im Bewilligungszeitraum tatsäch-
lich erfolgte Umsatzsteuerzahlungen
können vom Einkommen Selbständi-
ger abgesetzt werden. Auch wenn im
Zeitpunkt des Zuflusses der zu versteu-
ernden Einnahme die Steuerpflicht
bereits absehbar ist, entsteht die Pflicht
zur Zahlung und also die maßgebli-
che Belastung erst mit der vollständi-
gen Verwirklichung des Steuertatbe-
standes. Für die Bewertung, ob Be-
träge, die von Unternehmern als
Umsatzsteuer ausgewiesen und ver-
einnahmt worden sind, als Einkommen
Selbständiger zu berücksichtigen sind,
kommt es deshalb entscheidend dar-
auf an, wann die Steuer tatsächlich
entsteht. Der Steueranspruch der Fi-
nanzverwaltung, auf den Zahlungen
zu leisten sind, entsteht aber nicht mit

der Vereinnahmung des Zuflusses,
sondern nach § 13 Abs. 1 Nr. 1
Buchst a und b Umsatzsteuergesetz
(UStG) erst mit Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem die Leistung
erbracht bzw. das Entgelt vereinnahmt
wird (vgl. BFH Urteil vom 29.1.2009
- V R 64/07 - BFHE 224, 24, RdNr
16). Damit ist der entsprechende Zu-
fluss (also die Vereinnahmung des
Entgelts i.S. des UStG) auch nicht von
vornherein nach dem SGB II privile-
giert, sondern gehört (als Bruttoein-
nahme vor Steuer) zum Einkommen.

Als betriebliche Ausgabe kann auch
nicht eine Einkommenssteuernachzah-
lung berücksichtigt werden. Es han-
delt sich hierbei nicht um eine betriebs-
bezogene, sondern um eine perso-
nenbezogene Ausgabe. Eine Einkom-
menssteuerpflicht besteht gemäß § 1
Abs. 1 Einkommenssteuergesetz
(EStG) für alle natürlichen Personen,
unabhängig davon, ob das Einkom-
men aus Gewerbebetrieb, aus selb-
ständiger Arbeit oder aus nichtselb-
ständiger Arbeit herrührt (§ 2 Abs. 1
EStG).

SG Karlsruhe, Urteil vom
16.12.2015, S 12 AS 4451/14

Kein Gewinn-/Verlustausgleich bei zwei Gewerben

Eine Saldierung von Gewinn und
Verlust aus zwei verschiedenen Ge-
werbebetrieben ist bei der Berech-
nung der Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB II
nicht zulässig.

Im SGB II ist ein sogenannter hori-
zontaler Verlustausgleich nicht erlaubt,
also der Ausgleich von Einnahmen und
Ausgaben - die der Einkommensbe-
rechnung zugrunde zu legen sind -
innerhalb einer Einkommensart. Dies

folgt aus Wortlaut, Entstehungsge-
schichte und dem systematischen Zu-
sammenhang in dem der für die Be-
rechnung des Einkommens aus Ge-
werbebetrieb maßgebliche § 3 Alg II-
V steht.

Ebenso wenig kann ein Gebot des
horizontalen Verlustausgleichs aus
§ 5 Alg II-V abgeleitet werden.

BSG, Urteil vom 17.02.2016,
B 4 AS 17/15 R
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Darlehenstilgung nur
mit 10%

Sind Selbsthilfemöglichkeiten des
Betroffenen ausgeschöpft, kann der
SGB II-Träger die Gewährung eines
Darlehens zum Ausgleich der beste-
henden Schulden beim Energiever-
sorger nur in atypischen Fällen (z. B.
wiederholte mutwillige Verschuldung)
ablehnen.

Ein Alg II-Berechtigter darf nicht
über Gebühr mit Tilgungen der vom
Jobcenter gewährten Darlehen belas-
tet werden. Dies wird dadurch vermie-
den, dass ein zuerkanntes Darlehen
erst nach Tilgung der bereits gewähr-
ten Darlehen zu tilgen ist. Das erken-
nende Gericht nimmt insoweit Bezug
auf diverse Entscheidungen, die § 42a
SGB II mit überzeugenden Gründen
verfassungskonform so auslegen, dass
Darlehen nach § 24 oder 22 SGB II
nur mit maximal 10% des Regelbe-
darfs aufgerechnet werden dürfen
(SG Berlin vom 17.03.2015 - S 173
AS 23394/14; LSG Berlin-Branden-
burg vom 29.07.2015 - L 32 AS
1688/15 B ER; s. auch LSG Berlin-
Brandenburg vom 31.07.2015 - L 25
AS 1911/14 B PKH).

SG Berlin,
Beschluss vom 29.12.2015,
S 37 AS 26006/15 ER

Anm.:
Zur Frage der Begrenzung der

Aufrechnung von Darlehen gibt es
inzwischen mehrere SG-Entscheidun-
gen, die darauf hinauslaufen, dass
auch bei mehreren gleichzeitig zu til-
genden Darlehen die Aufrechnungs-
höhe 10 % nicht übersteigen darf. Die
BA hat inzwischen diese Rechtsauffas-
sung übernommen (vgl. Schreiben der
BA an Harald Thomé:

http://snipurl.com/2ag257j)

und angekündigt, die fachlichen
Hinweise bzw. die Wissendatenbank
entsprechend aktualisieren. Bis zum
Redaktionsschluss ist dies aber noch
nicht erfolgt.

Aufrechnung mit 30 % des Regelbedarfs
verfassungsgemäß

Das BSG hat keine verfassungs-
rechtliche oder sonstige Bedenken,
dass eine Aufrechnung nach § 43 SGB
II in Höhe von 30 % des für den Leis-
tungsberechtigten maßgeblichen Re-
gelbedarfs zulässig ist. In einem Ter-
minbericht begründet das BSG seine
Entscheidung, dass sogar die Aufrech-
nung über einen Zeitraum von bis zu
drei Jahre mit der Verfassung verein-
bar ist. Das Grundrecht auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums (Art.1 Abs.1 i.V.m.
Art.20 Abs.1 GG) ist als Gewährleis-
tungsrecht auf die Ausgestaltung durch
den Gesetzgeber angelegt. Gegen-
stand dieser Ausgestaltung sind nicht
nur die Höhe der Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts und das
Verfahren ihrer Bemessung, sondern
können auch Leistungsminderungen
und Leistungsmodalitäten sein. Die
Aufrechnung nach § 43 SGB II, die
die Höhe der Leistungsbewilligung
unberührt lässt, aber die bewilligten
Geldleistungen nicht ungekürzt dem
Leistungsberechtigten zur eigenver-
antwortlichen Verwendung zur Verfü-
gung stellt, ist eine verfassungsrecht-

lich zulässige - und im Existenzsiche-
rungsrecht tradierte (vgl. § 25a BSHG)
- Ausgestaltung des Gewährleistungs-
rechts. Dies gilt zumal für die Auf-
rechnung i.H.v. 30 % des maßgeben-
den Regelbedarfs. Denn diese knüpft
an eine vorwerfbare Veranlassung
des Erstattungsanspruchs durch den
Leistungsberechtigten und damit an
seine Eigenverantwortung als Person
an, die Teil der Art. 1 Abs. 1 GG
zugrunde liegenden Vorstellung vom
Menschen ist. Zudem enthalten die ge-
setzlichen Regelungen mit der Einräu-
mung von Ermessen hinsichtlich des
Ob und der Dauer einer Aufrech-
nung, der Möglichkeit einer Aufhe-
bung des Dauerverwaltungsakts der
Aufrechnung bei Änderung der Ver-
hältnisse sowie mit der möglichen Be-
willigung ergänzender Leistungen
während der Aufrechnung bei beson-
deren Bedarfslagen hinreichende
Kompensationsmöglichkeiten, um ver-
fassungsrechtlich nicht hinnehmbaren
Härten im Einzelfall zu begegnen.

BSG, Urteil vom 09.03.2016,
B 14 AS 20/15 R

Keine dauerhafte Deckelung der KdU bei nicht
erforderlichem Umzug

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II
wird nur der bisherige Bedarf aner-
kannt, wenn sich die angemessenen
Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung nach einem nicht erforderli-
chen Umzug erhöhen. Die aus dieser
Vorschrift folgende Begrenzung der
Leistungen für Unterkunft ist jedoch
nur dann rechtmäßig - insoweit schließt
sich der erkennende Senat dem 14.
Senat in seiner Entscheidung vom
29.04.2015 an (B 14 AS 6/14 R, zur
Veröffentlichung in BSGE vorgesehen,
SozR 4-4200 § 22 Nr 84) -, wenn
zum Zeitpunkt des Umzugs zutreffend
ermittelte Angemessenheitsgrenzen
für die Unterkunfts- und Heizkosten
bestanden.

Es gilt dann jedoch, dass die zu-
künftige Höhe der Leistungen für Un-
terkunft und Heizung nicht statisch auf
die Aufwendungen zum Zeitpunkt des
Auszuges aus der zuvor bewohnten
Wohnung begrenzt ist. Es hat vielmehr
eine Dynamisierung unter Berücksich-
tigung der Veränderungen der Ange-
messenheitsgrenze seit dem Ver-
gleichszeitpunkt zu erfolgen. Diese
Veränderungen sind, da nach einem
schlüssigen Konzept ermittelt, Maßstab
für die Abbildung der realen Dyna-
mik auf dem Mietwohnungsmarkt des
Vergleichsraumes.

BSG, Urteil vom 17.02.2016,
B 4 AS 12/15 R + B 4 AS 12/15 R
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Keine Übernahme
Fahrten zum
Kindergarten

Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Übernahme der Beförderungskosten
eines Kindes zum Kindergarten.

Das SG hat die die Klage einer Alg
II berechtigten Mutter abgewiesen. Die
Beförderungskosten (hier: eine Mo-
natskarte) könnten aus dem im Alg II
hierfür enthaltenen Betrag sowie aus
dem der Klägerin bewilligten Mehr-
bedarf für Alleinerziehende bestritten
werden. Ein gesonderter Mehrbedarf
wegen der Fahrkosten sei nicht zu
bewilligen, da dieser nicht unabweis-
bar sei. In diesem Zusammenhang sei
zu beachten, dass der Besuch des Kin-
dergartens anders als der Schulbe-
such freiwillig sei. Die Klägerin wer-
de durch den Kindergarten in ihren
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben
entlastet. Mit der Monatskarte könn-
ten nicht nur die Fahrten zum Kinder-
garten, sondern auch sonstige Fahr-
ten bestritten werden.

SG Mainz, Urteil vom
28.01.2016, S 8 AS 1064/14

Kinderzuschlag ohne
Berücksichtigung von
Wohngeld

Bei der Prüfung, ob die Eltern ihren
Bedarf mit Leistungen außerhalb des
SGB II decken können, ist ein gezahl-
tes Wohngeld unberücksichtigt zu las-
sen. Nur wenn die Eltern zur Deckung
des Bedarfs weder auf Wohngeld noch
auf SGB II-Leistungen angewiesen sind,
soll der Kinderzuschlag gezahlt wer-
den (BSG, Urteil vom 06. 05.2010,
B 14 KG 1/089 R (14)).

LSG Sachsen-Anhalt,
Beschluss vom 25.11.2015,
L 5 BK 2/15 B

Mehrbedarf Umgangs-
recht auch bei kurzen
Wegstrecken

Bei Aufwendungen eines Elternteils
zur Ausübung des Umgangsrechts
handelt es sich um einen laufenden,
nicht nur einmaligen, besonderen,
unabweisbaren Bedarf gem. § 21 Abs.
6 S. 1 SGB II. Es handelt sich um ei-
nen laufenden Mehrbedarf, weil die
Bedarfslage eine andere ist als bei ty-
pischen Leistungsbeziehenden. Inso-
fern ergibt sich ein Mehrbedarf im
Verhältnis zum „normalen“ Regelbe-
darf. Dies gilt ungeachtet der Tatsa-
che, dass im Regelbedarf ein Anteil
für Fahrtkosten enthalten ist. Denn die
Fahrtkosten zur Ausübung des Um-
gangsrechts betreffen eine spezielle
Situation im Vergleich zu den üblichen
Alltagsfahrten (LSG NRW, Urteil vom
31.03.2013 - L 7 AS 1911/12). Aus
der Tatsache, dass nur eine relativ
kurze Strecke von 7,90 km zurück-
gelegt werden muss, kann nicht ge-
schlossen werden, dass dadurch kein
Mehrbedarf entstünde.

Eine allgemeine Bagatellgrenze in
Höhe von 10 % - wie vom Jobcenter
angenommen - ist dem Gesetz nicht
zu entnehmen (vgl. BSG, Urteil vom
26.05.2011, B 14 AS 146/10 R)

SG Dortmund, Urteil vom
04.12.2015, S 27 AS 279/13

KdU-Anspruch eines Kindes
getrennt lebender Eltern

Kinder getrennt lebender Eltern ha-
ben während ihres Aufenthalts in der
Wohnung eines nur umgangsberech-
tigten Elternteils, der als Studierender
dem Leistungsausschluss des § 7 Abs.
5 SGB II unterliegt, keine eigenen
Ansprüche auf Leistungen für Unter-
kunft und Heizung.

Ein anzuerkennender Wohnbedarf
i.S. des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II
besteht nur bezogen auf den Lebens-
mittelpunkt. Der Lebensmittelpunkt ei-
nes Kindes liegt in der Wohnung nur
eines Elternteils, wenn sich das Kind
überwiegend bei diesem einen Eltern-

teil aufhält. Eine Aufteilung des Wohn-
bedarfs je nach dem Umfang des
Aufenthalts bei dem einen oder an-
deren Elternteil kommt nicht in Be-
tracht. Besteht wegen der Wahrneh-
mung des Umgangsrechts ein zusätz-
licher Wohnraumbedarf des um-
gangsberechtigten Elternteils, kann
dieser im Rahmen der konkreten An-
gemessenheit der Unterkunfts- und
Heizaufwendungen nach § 22 Abs. 1
Satz 1 i.V.m. Satz 3 SGB II zu berück-
sichtigen sein.

BSG, Urteil vom 17.02.2016,
B 4 AS 2/15 R

Zwangsverrentung
nicht verfassungswidrig

Die Aufforderung des Grundsiche-
rungsträgers an den Leistungsberech-
tigten nach § 5 Abs. 3 Satz 1 SGB II
i.V.m. § 12a Satz 1 SGB II, eine vor-
zeitige Altersrente zu beantragen, ver-
stößt nicht gegen Grundrechte aus Art
3, 14 und 12 GG.

Im entschiedenen Fall lagen keine
Voraussetzungen der Unbilligkeitsver-
ordnung vor. Der Kläger kritisierte je-
doch, dass das Jobcenter sein Ermes-
sen nicht hinreichend ausgeübt habe
und im Übrigen § 12 a Satz 2 Nr. 1
SGB II verfassungswidrig. Das BSG ist
dieser Argumentation jedoch nicht
gefolgt. Im konkreten Fall lag die zu
erwartende Rentenhöhe auch mit Ab-
schlägen oberhalb des Grundsiche-
rungsanspruchs.

BSG, Urteil vom 09.03.2016,
B 14 AS 3/15 R
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Keine Sperrzeit beim Wechsel von unbefristeter
nach befristeter Beschäftigung

Bei einem Wechsel aus einem un-
befristeten in ein befristetes Arbeitsver-
hältnis tritt eine Sperrzeit im Anschluss
an die befristete Beschäftigung nur ein,
wenn dem Arbeitnehmer unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzel-
falles und unter Abwägung seiner Inte-
ressen mit den Interessen der Versicher-
tengemeinschaft ein anderes Verhalten
zugemutet werden könne. Bietet das be-
fristete Arbeitsverhältnis für den Arbeit-
nehmer deutlich attraktivere Arbeitsbe-
dingungen ist es gerechtfertigt, das un-
befristete Arbeitsverhältnis zu Gunsten
eines befristeten zu lösen.

Im entschiedenen Fall war ein Mau-
rer ca. 50 km von seinem Wohnort
entfernt tätig. Er kündigte diese unbe-
fristete Beschäftigung und arbeitete
unmittelbar anschließend in einem
Betrieb in der Nähe seines Wohnor-
tes. Dieses Arbeitsverhältnis war
allerdings von Anfang an auf zunächst
2 Monate befristet gewesen.

Das SG gab der Klage des Arbeits-
losen gegen die vom Arbeitsamt ver-
hängte Sperrzeit statt. Der Kläger habe
durch Aufnahme des befristeten Ar-
beitsverhältnisses seinen Anfahrtsweg
zur Arbeit und damit die Höhe der
Fahrtkosten drastisch verkürzt, was
indirekt zu einem nicht nur geringfü-
gig höheren Nettoarbeitsentgelt ge-
führt habe. Zudem habe der Arbeit-
geber des befristeten Arbeitsverhält-
nisses auch einen um ca. 20 % höhe-
ren Stundenlohn gezahlt. Damit wa-
ren die Arbeitsbedingungen in dem
befristeten Arbeitsverhältnis deutlich
attraktiver als in dem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis, so dass das In-
teresse des Klägers an einem Wech-
sel das Interesse der Versichertenge-
meinschaft an einer Fortführung des
unbefristeten Arbeitsverhältnisses
überwiege.

SG Speyer, Urteil vom
17.02.2016, S 1 AL 63/15

Berechnung der KdU
beim Kinderzuschlag

Bei der Ermittlung der Höchstein-
kommensgrenze für den Kinderzu-
schlag gemäß § 6a BKGG sind die
Kosten der Unterkunft und Heizung
vorab nach der Kopfteilmethode um
diejenigen Anteile zu bereinigen, die
auf nicht zur Bedarfsgemeinschaft
gehörenden Personen entfallen. Erst
die danach verbleibenden KdU und
Heizung der Bedarfsgemeinschaft sind
in dem Verhältnis aufzuteilen, das sich
aus dem Bericht der Bundesregierung
über die Höhe des Existenzminimums
von Erwachsenen und Kindern ergibt.

BSG, Urteil vom 09.03.2016,
B 14 KG 1/15 R

Kosten für die
Ummeldung von
Telefon und Internet

Auch die Kosten für einen Nachsen-
deantrag und die für die Umstellung
des Telefon- und Internetanschlusses
zählen zu den „eigentlichen“ Umzugs-
kosten im engeren Sinn. Sie gehen
zwangsläufig mit einem Umzug einher
und werden unmittelbar durch diesen
veranlasst. Zudem sind sie nicht zu ver-
meiden, denn bei einem Umzug von
einer in die andere Stadt ist die posta-
lische und telefonische Erreichbarkeit
im Allgemeinen und gegenüber dem
Jobcenter im Besonderen nicht zu ge-
währleisten und sicherzustellen.

Dieser Wertung stehen Entschei-
dungen des BSG nicht entgegen. In
diesen werden zwar als Umzugskos-
ten in Betracht kommend nur Trans-
portkosten, Kosten für eine Hilfskraft,
erforderliche Versicherungen, Benzin-
kosten, Verpflegung der Hilfskräfte,
Verpackungsmaterial und Sperrmüll-
entsorgung erwähnt. Die Aufzählung
ist allerdings nicht abschließend.

LSG Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 06.10.2015,
L 6 AS 1349/13

(Anm.: Revision beim BSG anhän-
gig unter B 14 AS 58/15 R)

Kein Krankenkassenwahlrecht für nicht
versicherte Sozialhilfeempfänger

Ein in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nicht versicherter Empfän-
ger von Leistungen nach dem Dritten
bis Neunten Kapitel des SGB XII, der
bereits eine Krankenkasse zur Kran-
kenbehandlung im Bereich des zustän-
digen Sozialhilfeträgers gewählt hat,
hat nicht das Recht zur Wahl einer an-
deren Krankenkasse.

Betreute Sozialhilfeempfänger nach
§ 264 SGB V wählen bei ihrem Sozial-
hilfeträger eine Krankenkasse für die
auftragsweise Leistungserbringung.
Während des Leistungsbezugs sind sie
an die Wahl der Krankenkasse gebun-
den und können die gewählte Kranken-
kasse nicht wechseln. Das Gesetz sieht

für nicht versicherte Sozialhilfeempfän-
ger kein Recht vor, die einmal gewählte
funktionsfähige Krankenkasse zu wech-
seln, solange diese weder geschlossen
noch von einem Insolvenzeröffnungs-
antrag betroffen ist. Der Gesetzgeber
hat das Recht der Sozialhilfeempfänger,
einmal eine Krankenkasse zur Übernah-
me der Krankenbehandlung zu wäh-
len, planvoll abschließend geregelt,
ohne gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz zu verstoßen. Eine analoge An-
wendung der Regelungen über Wech-
selrechte für Versicherte ist mangels Re-
gelungslücke ausgeschlossen.

BSG, Urteil  vom 08.03.2016,
B 1 KR 26/15 R
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Rechtsvereinfachungsgesetz – Stand der Dinge

Zuletzt  haben wir im SOZIAL
INFO 4/2015 (S. 9ff.) eine Übersicht
über das geplante Rechtsvereinfa-
chungsgesetz auf der Basis des Refe-
rentenentwurfs gegeben. In der Zwi-
schenzeit hat die Bundesregierung ei-
nen offiziellen Gesetzentwurf in das
Verfahren eingebracht. Zur Vermei-
dung von Wiederholungen sollen an
dieser Stelle zunächst nur die Ände-
rungen aufgezeigt werden, die sich im
Verhältnis zum Referentenentwurf er-
geben haben.

Vor allem zwei im Referentenent-
wurf vorgesehene Änderungen sind im
Gesetzentwurf zunächst aufgegeben
worden, die die temporäre Bedarfs-
gemeinschaft und die Absetzbar-
keit von Riesterrenten-Beiträgen
betreffen. Die Konstruktion der sog.
„temporären Bedarfsgemeinschaft“,
bei der bislang eine tageweise Zuord-
nung des minderjährigen Kindes in zwei
sich zeitlich abwechselnde und zeitlich
ausschließende Bedarfsgemeinschaften
vorgenommen wurde, soll doch bei-
behalten werden. Allerdings hat
inzwischen das BMAS einen eigenen
Entwurf zur Neuregelung der tempo-
rären Bedarfsgemeinschaft vorgelegt.
Dieser sieht - statt der tageweise Zu-
ordnung des minderjährigen Kindes zu
dem Haushalt eines Elternteils - die
zeitgleiche Zuordnung zu beiden Be-
darfsgemeinschaften vor! Die Bedarfe
sollen jeweils anteilig entsprechend der
Gesamtzahl der Anwesenheitstage in
der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft
ohne kalendarische Benennung der
konkreten Aufenthaltstage berücksich-
tigt werden, so dass dem Kind insge-
samt stets der volle Regelbedarfsbetrag
anerkannt wird.

Ein Anwesenheitstag soll dem elter-
lichen Haushalt zugerechnet werden,
in dem sich das Kind im Verlauf des
Kalendertages zuerst aufhält. Die
bisher erforderliche Feststellung, bei
welchem Elternteil sich das Kind an
einem bestimmten Tag überwiegend,
also mehr als zwölf Stunden am Tag,
aufhält, würde dadurch entbehrlich.

Die Idee des BMAS erfordert
allerdings verschiedene Folgeände-
rungen und die Zusammenarbeit zwi-

schen den beteiligten Jobcentern. Die
jeweils zuständigen Träger haben die
in den jeweiligen Bedarfsgemein-
schaften anzuerkennenden Anwesen-
heitstage einvernehmlich festzulegen.
Dazu sollen u.a. auch die Bewilli-
gungszeiträume der betroffenen Be-
darfsgemeinschaften synchronisiert
werden. Ob die vom BMAS vorge-
schlagene Konstruktion wirklich zu ei-
ner Verwaltungsvereinfachung führen
wird, darf bezweifelt werden. Bis zum
Redaktionsschluss lagen noch keine
Reaktionen der am Gesetzgebungs-
verfahren Beteiligten vor. Ob der Ent-
wurf schließlich konsensfähig ist und
in das Gesetzgebungsverfahren ein-
mündet, bleibt also abzuwarten.

Bei der Einkommensanrechnung -
der zweite Punkt, der sich im Gesetz-
entwurf nicht wiederfindet -, soll nun
doch keine Pauschalierung des Abzugs
von Beiträgen zur geförderten Alters-
vorsorge („Riester-Rente“) vorgenom-
men werden. Es bleibt bei der bisheri-
gen Absetzbarkeit des Mindesteigen-
betrags, der individuell errechnet wird.

Eine wesentliche Ergänzung des Re-
ferentenentwurfs bildet der nun neu ein-
geführte § 16h SGB II mit dem Titel
„Förderung schwer zu erreichender
junger Menschen“. Hier wird ein völlig
neues Instrument eingeführt, das als

Ermessensleistung für die unter 25jäh-
rigen Leistungsberechtigten („U25“) ein-
gesetzt werden kann, mit dem Ziel, „die
aufgrund der individuellen Situation der
Leistungsberechtigten bestehenden
Schwierigkeiten zu überwinden“, um sie
auf den Weg in Bildungsprozesse, Maß-
nahmen der Arbeitsförderung, Ausbil-
dung oder Arbeit bringen. Ziel ist aber
auch, die U25 überhaupt dazu zu brin-
gen, Sozialleistungen zu beantragen
oder anzunehmen. In der Gesetzesbe-
gründung wird dazu erläutert, dass eine
nicht unbedeutende, aber zahlenmäßig
nicht bestimmbare Gruppe junger Men-
schen von den Angeboten der Sozial-
leistungssysteme mindestens zeitweise
nicht erreicht wird.

Der Ansatz erscheint zunächst wi-
dersprüchlich, da ja gerade die U25
besonders scharf sanktioniert werden
und bei Fehlverhalten ihren Leistungs-
anspruch sehr schnell verlieren kön-
nen. Der Versuch, auch vom BMAS,
die Sanktionsregelungen für die U25
zu entschärfen, war ja in der Regie-
rungskoalition an CDU und vor allem
CSU gescheitert und hatten schon kei-
ne Weg in den Referentenentwurf
gefunden. Hier wird nun der Versuch
unternommen, die durch Sanktionen
aus dem Grundsicherungssystem Her-
ausgekegelten durch die Hintertür
wieder einzufangen.
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Die Förderung umfasst zusätzliche
Betreuungs- und Unterstützungsleis-
tungen mit dem Ziel, dass Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de in Anspruch genommen werden,
erforderliche therapeutische Behand-
lungen eingeleitet werden und an Re-
gelangebote dieses Buches zur Akti-
vierung und Stabilisierung und eine
frühzeitige intensive berufsorientierte
Förderung herangeführt wird. Wie
dies praktisch erfolgen soll, bleibt
zunächst etwas nebulös. Sicher ist nur,
dass die Leistungen nachrangig ge-
genüber den Angeboten des SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfe/Jugendsozi-
alarbeit) sind, soweit der örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe nach
Art und Umfang gleichartige Leistun-
gen tatsächlich erbringt. Zur Abgren-
zung der Leistungsverantwortlichkeit
soll sich die Agentur für Arbeit des-
halb eng mit dem örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe abstimmen.

Dieser neue Förderansatz sieht sogar
eine Ausnahme vom Grundsatz vor,
dass die Leistungen des SGB II antrags-
abhängig sind. Die Leistungen können
nämlich bereits erbracht werden, wenn
die Leistungsvoraussetzungen hinrei-
chend wahrscheinlich vorliegen oder zu
erwarten sind oder eine Leistungsberech-
tigung dem Grunde nach besteht. Eine
fehlende Antragstellung der leistungs-
berechtigten Person steht den Betreu-
ungs- und Unterstützungsleistungen
jedenfalls nicht entgegen.

Im SGB IX (Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen) findet
eine Öffnung für schwerbehinderte
Menschen, die langzeitarbeitslos im
Sinne des § 18 SGB III (also 1 Jahr
und länger arbeitslos) sind, statt. Die-
se erhalten nun Zugang zu den sog.
Integrationsprojekten, d.h. Integrati-
onsunternehmen, -betriebe oder -ab-
teilungen, in denen bisher nur
besonders betroffene Schwerbehin-
derten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt beschäftigt werden.

Zu dem Kabinettsentwurf gibt es
auch weiter zahllose kritische Stim-
men. U.a. wird bezweifelt, ob es sich
wirklich um eine „Vereinfachung“ han-
delt. Der Präsident des LSG Nord-

rhein-Westfalen, Joachim Nieding,
äußerte sich jüngst auf einer Press-
konferenz wie folgt: „Der Entwurf ist
eher Stückwerk. Er regelt offene De-
tailfragen, substantielle Beiträge zum
Bürokratieabbau oder zur Verfahrens-
reduzierung kann ich nicht erkennen.
Die geplante Verlängerung der Leis-
tungsbewilligung von sechs auf zwölf
Monate wird die Gerichtsbarkeit sogar
eher be- als entlasten, da die Streit-
werte höher und die Verfahren un-
übersichtlicher werden.“

Der Deutsche Richterbund und der
Bund Deutscher Sozialrichter begrüßen
in einer Stellungnahme, dass die
zunächst geplante Neuregelung zur
Zugehörigkeit von Kindern zu zwei Be-
darfsgemeinschaften aufgegeben wur-
de. Ausdrücklich abgelehnt wird aber
weiterhin die Einführung eines Regel-
bewilligungszeitraums von 12 Monate.
Denn dies trage nicht - wie teilweise in
den Medien dargestellt - zur Vermin-
derung des Verwaltungsaufwandes bei.
Es sei völlig praxisfern, davon auszuge-
hen, dass dann nur ein statt zwei Be-
scheide pro Jahr erstellt würden. Viel-
mehr würden sich die Zahl der Ände-
rungsbescheide - bezogen auf einen
Grundbescheid - erhöhen. Im Übrigen
würden auch die Bemühungen des
Gesetzgebers zur Entlastung der Sozi-
algerichtsbarkeit erheblich konterka-
riert. Denn Berufungen sowie Beschwer-
den in Eilverfahren bzw. gegen ableh-
nende Prozesskostenhilfebeschlüsse sind
derzeit bis zu einer Beschwer von 750
EUR ausgeschlossen. Bei Jahresbeschei-
den würde der Rechtsmittelausschluss
bereits bei einem Streit um (höhere)

Leistungen von monatlich 62,51 EUR
nicht mehr greifen.

Die Jobcenterpersonalräte konsta-
tieren schließlich, „dass es sich beim
Entwurf zu einem Neunten Gesetz zur
Änderung des SGB II - Rechtsverein-
fachung um keine Reform handelt,
noch nicht einmal ein Reförmchen
und in der Summe auch nicht um
Rechtsvereinfachungen. Wir haben es
hier mit einem Nachbesserungsgesetz
zu tun, nicht weniger aber auch nicht
mehr.“

Neue Fachliche Weisungen § 7 SGB II

Die BA hat ihre Weisungen zu § 7
SGB II („Berechtigte“) aktualisiert.
Unter anderem erfolgte eine Neuglie-
derung der Fachlichen Weisungen im
Kapitel 2 nach Personengruppen
(Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
ler, Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger, Drittstaatsangehörige, Leis-

tungsberechtigte nach AsylbLG). Die
Weisungen bieten dadurch jetzt einen
brauchbaren Überblick zur Frage
welche Ausländer Alg II-Anspruch ha-
ben oder vom Leistungsanspruch aus-
geschlossen sind:

http://snipurl.com/2afwsla

(Fortsetzung: Rechtsvereinfachungsgesetz)
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Begrenzung der Aufrechnung auf
insgesamt 10 Prozent

SGB II

Das 1-Cent-Problem und andere Merkwürdigkeiten

willigt. Dadurch wurde zwar das Kopf-
teilprinzip verletzt, aber am Ende
zumindest die Gesamtmiete centgenau
in der tatsächlichen Höhe anerkannt.

Seltener, aber doch gelegentlich,
kann das sog. Februar-Phänomen
auftauchen, eine leistungsrechtliche
Anomalie, die noch nicht sehr gut er-
forscht scheint. Leistungsrechtlich hat
jeder Monat 30 Tage (§ 41 Abs. 1
SGB II). Nur wenn ein Leistungsan-
spruch nicht für den ganzen Monat
besteht, wird die Leistung anteilig er-
bracht. Der Redaktion ist jedoch ge-
rade ein aktueller Fall bekannt, bei

Eigentlich soll das Alg II ja centge-
nau berechnet werden. Nur die Re-
gelbedarfe werden bei ihrer Ermitt-
lung und Fortschreibung noch gerun-
det. § 41 Abs. 2 SGB II regelt, dass
Berechnungen auf zwei Dezimalstel-
len durchgeführt werden. Ergibt sich
bei einer Berechnung eine dritte Dezi-
malstelle, wird die letzte Dezimalstelle
um eins erhöht, wenn sich in der fol-
genden Dezimalstelle eine der Ziffern
5 bis 9 ergeben würde - jedenfalls
dann, wenn nichts Abweichendes be-
stimmt ist. Verwaltet wird die ganze
Leistungsberechnung bekanntlich durch
ALLEGRO, ein Wunderwerk an Soft-
ware, „das alle modernen Standards
erfüllt“.

Trotzdem gibt es merkwürdige Fäl-
le von Ungenauigkeiten, die selbst zu
A2LL-Zeiten nicht aufgetreten sind. Ein
häufiger vorkommendes Beispiel ist die
Berechnung der KdU bei einer aus
mehreren Personen bestehenden Be-
darfsgemeinschaft. Die KdU werden
bekanntlich kopfteilig umgelegt. Bei
einer dreiköpfigen BG und KdU in
Höhe von 500 EUR ergeben sich pro
Kopf 166,666 EUR, die anschließend
auf 166,67 EUR gerundet werden.
Anerkannt werden demnach 3 x
166,67 EUR - insgesamt also 500,01
EUR. Was hier noch zugunsten der BG
ausgeht, kann sich bei anderen Beträ-
gen auch negativ auswirken. Belaufen
sich die Unterkunftskosten z.B. auf 700
EUR ergibt sich für jedes BG-Mitglied
ein Anspruch von 233,333 EUR, ge-
rundet 233,33 EUR. Das Jobcenter
erkennt in diesem Fall lediglich
699,99 EUR an, also einen Cent zu
wenig. Nun mag es kleinkariert er-
scheinen, sich um einen Cent zu strei-
ten. Auch das BSG vertritt die Ansicht,
dass Centbeträge aus Rundungsfehlern
wirtschaftlich auch für Beziehende von
Grundsicherungsleistungen so gering-
fügig sind, dass sie die Inanspruchnah-
me gerichtlichen Rechtschutzes nicht
rechtfertigen. Trotzdem bleibt in Zusam-
menhang mit den sonst so pingeligen
Jobcentern ein leichter Nachge-
schmack, zumal das ansonsten oft un-
zulängliche Vorläufersystem All2 die-
sen Fehler nicht aufgewiesen hat. Hier
wurde im Zweifel einem Mitglied der
BG ein Cent mehr oder weniger be-

dem, obwohl unstreitig für den gan-
zen Monat Februar der Leistungsan-
spruch bestand, das Alg II nur zu 28/
30stel bewilligt wurde. Besonders
merkwürdig: in diesem Jahr hat der
Februar 29 Tage! Hier liegt wohl kein
Softwareproblem vor, sonst müsste der
Fehler häufiger und systematischer
auftreten. Erklären kann man sich das
eigentlich nur durch eine fehlerhafte
händische Bearbeitung eines einzel-
nen Sachbearbeiters. Andererseits:
Eine Leistungsbewilligung in der Höhe
von 31/30stel für einen der Kalen-
dermonate mit 31 Tagen ist bislang
nicht beobachtet worden!

Katja Kipping, Bundesvorsitzenden
der Linken, hat die Antwort der Bun-
desregierung auf die schriftliche An-
frage, ob und ab wann bei Erstattungs-
ansprüchen die Begrenzung der Auf-
rechnung auf insgesamt 10 Prozent des
Regelbedarfs gelten soll, veröffentlicht

http://snipurl.com/2aefh4z.

In der Antwort erklärt die Bun-
desregierung: „Vor dem Hinter-

grund der uneinheitlichen Praxis
und Rechtsprechung zu § 42a SGB
II bei mehreren Rückzahlungsan-
sprüchen aus Darlehen haben sich
Bund und Länder darauf verstän-
digt, auch in diesen Fällen die Til-
gung auf 10 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs zu begrenz-
en. Die fachlichen Weisungen der
Bundesagentur für Arbeit (BA) wer-
den demnächst in aktualisierter Fas-
sung veröffentlicht.“
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Stärkung der beruflichen Weiterbildung – Bildungsprämie

Die Bundesregierung hat einen Ge-
setzentwurf zur Stärkung der beruflichen
Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung
(Arbeitslosenversicherungsschutz und
Weiterbildungsstärkungsgesetz -
AWStG) verabschiedet (BR 65/16). Das
Gesetz soll den Zugang zur beruflichen
Weiterbildung insbesondere für gering
qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Langzeitarbeitslose und äl-
tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer verbessern.

Der Entwurf sieht u.a. vor:

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ohne Berufsabschluss können
zur Vorbereitung auf eine ab-
schlussbezogene berufliche Wei-
terbildung Förderleistungen zum
Erwerb notwendiger Grundkompe-
tenzen in den Bereichen Lesen,
Schreiben, Mathematik und Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien erhalten.

 Zur Stärkung von Motivation und
Durchhaltevermögen erhalten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an
einer abschlussbezogenen Weiterbil-
dung beim Bestehen einer durch Aus-
bildungsverordnung vorgeschriebe-
nen Zwischenprüfung eine Prämie
von 1.000 EUR, beim Bestehen der
Abschlussprüfung eine Prämie von
1.500 EUR. Für Alg II-Berechtigte
sollen die Prämien nicht als Einkom-
men angerechnet werden!

 Die Arbeitsagenturen können Maß-
nahmen zur abschlussbezogenen
beruflichen Weiterbildung und zum
Erwerb von Grundkompetenzen
außer über Bildungsgutscheine
auch durch eine Vergabe von Maß-
nahmen fördern.

 Notwendige Qualifizierungen von
älteren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern ab Vollendung des 45.
Lebensjahres und von gering Qua-
lifizierten in einer Transfergesell-
schaft können gefördert werden,
wenn der Arbeitgeber mindestens
50 % der Lehrgangskosten trägt.

 Langzeitarbeitslosen und Arbeitslo-
sen mit schwerwiegenden Vermitt-
lungshemmnissen können Maß-
nahmen und berufliche Eingliede-
rung, die bei oder von einem Ar-
beitgeber durchgeführt werden bis
zu zwölf Wochen (bisher: 6 Wo-
chen) absolvieren.

 Möglichkeit einer freiwilligen Wei-
terversicherung im Falle der Inan-
spruchnahme einer Elternzeit nach
§ 15 BEEG. Zielgruppe sind somit
Eltern, die Eltern, die nach Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des
Kindes eine Elternzeit in Anspruch
nehmen.

 Möglichkeit einer freiwilligen Wei-
terversicherung für Personen, die
ihre versicherungspflichtige Be-
schäftigung oder den Bezug von Ar-
beitslosengeld wegen einer beruf-
lichen Weiterbildung unterbrechen.

 Die Sonderregelung zur Anwart-
schaftszeit für überwiegend kurz
befristet Beschäftigte wird bis zum
31.07.2018 verlängert. Die Ver-
längerung erfolgt nun zum wieder-
holten Mal. Erneut soll die Zeit für
eine grundsätzliche Regelung der
Frage genutzt werden, wie die so-
ziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit
für überwiegend kurz befristetet
Beschäftigte, insbesondere auch für
Kulturschaffende, verbessert wer-
den kann.

Das Gesetz bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrats und soll am
01.08.2016 in Kraft treten.

SGB III / SONSTIGE RECHTSGEBIETE

Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2016

Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leit-
linien für den Unterhaltsbedarf von Un-
terhaltsberechtigten. Nach der letzten
Anpassung zum 01.08.2015 erfolgte
nun wie erwartet eine weitere Aktuali-
sierung. Diese ist notwendig geworden,
weil sich die Bedarfssätze unterhaltsbe-
rechtigter Kinder weiter erhöht haben.

Ab 2016 richtet sich der Mindest-
unterhalt nach dem „steuerfrei zu stel-
lenden sächlichen Existenzminimum
des minderjährigen Kindes“ (vgl. §

1612a BGB). Der Mindestunterhalt
wird vom Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz erstmals
zum 1. Januar 2016 und dann alle
zwei Jahre durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, festgelegt.

Die aktuelle Düsseldorfer Tabelle
wurde vom OLG Düsseldorf hier ver-
öffentlicht:

http://snipurl.com/2adu32d
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Neue Förderkonditionen beim
Bildungsscheck NRW

Keine Rundfunkgebühren für Flüchtlinge

Empfänger von Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz kön-
nen sich vom Rundfunkbeitrag befreien
lassen. Normalerweise ist - wie z.B.
auch bei Leistungsbeziehenden nach
dem SGB II oder SGB XII - ein ent-
sprechender Antrag erforderlich, dem
der Bewilligungsbescheid über den
Bezug von Asylbewerberleistungen
oder eine Bescheinigung der leistungs-
gewährenden Behörde beigefügt wer-
den muss. In der Vergangenheit kam
es jedoch öfter vor, dass in einer Not-
unterkunft lebende Flüchtlinge bereits
vom Beitragsservice angeschrieben
und aufgefordert wurden, ihren Rund-
funkbeitrag zu leisten.

Wie der Beitragsservice inzwischen
erklärt hat, sollte dies eigentlich nicht
vorkommen. Grund für die Anschrei-
ben, die der Beitragsservice automa-
tisiert verschickt, ist das Verfahren zur
Ersterfassung von beitragspflichtigen
Wohnungen. Wenn Asylbewerber-
innen und Asylbewerber von der zu-
ständigen Sozialbehörde melderecht-
lich erfasst sind, werden diese Mel-
dedaten an den Beitragsservice über-
mittelt. Da diese Meldedaten keinen

Hinweis darauf enthalten, dass es sich
bei der gemeldeten Person um eine
Asylbewerberin oder einen Asylbe-
werber handelt, schreibt der Beitrags-
service alle Personen an, die keiner
angemeldeten Wohnung zugeordnet
werden können und bittet um Klärung
der Beitragspflicht.

Vereinbart war, dass Städte und
Kommunen den Beitragsservice über
die Adressen der Notunterkünfte in-
formiert, damit diese im System des
Beitragsservice als „gesperrt“ gekenn-
zeichnet werden. Dies ist wohl nicht
flächendeckend geschehen, wurde
aber inzwischen weitgehend nachge-
holt. Erhalten Asylbewerberinnen und
Asylbewerber in Einzelfällen doch ein
Anschreiben des Beitragsservice, soll-
ten die Betreuer zeitnah reagieren und
den Beitragsservice über den Asylbe-
werberstatus informieren. Am schnells-
ten geht dies über die Kontaktformu-
lare auf

www.rundfunkbeitrag.de

 sowie über die Hotline des Beitrags-
service.

SONSTIGE RECHTSGEBIETE

Klimawohngeld

Der Nationale Aktionsplan Energie-
effizienz (NAPE) beschreibt die Ener-
gieeffizienzstrategie der Bundesregie-
rung für die laufende Legislaturperio-
de. Darin hat die Bundesregierung
kurz-, mittel- und langfristige Maßnah-
men und Instrumente zusammenge-
stellt, mit denen sie das Ziel ihres Ener-
giekonzeptes erreichen will, bis 2020
eine Primärenergieeinsparung von 20
Prozent gegenüber 2008 zu realisie-
ren. Der NAPE sieht u.a. auch vor,
dass energetisch hochwertiger Wohn-
raum auch für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen vorhanden sein muss.
Für die Akzeptanz der Modernisierung
ist demnach wichtig, dass die Bezahl-
barkeit des Wohnraums insgesamt ge-
wahrt bleibt.

In der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT 18/
6796), wie dies angesichts der aktu-
ell gegenläufigen Entwicklung von
Mietpreisen in Ballungszentren in der
Realität auf dem Wohnungsmarkt si-
chergestellt werden soll, wird darauf
hingewiesen, dass geprüft werde, das
Wohngeld um eine Klima-Komponen-
te durch eine Differenzierung der
Höchstbeträge nach energetischer
Gebäudequalität zu erweitern. Ge-
prüft werde außerdem eine Ergän-
zung im SGB II und XII. Es soll ermög-
licht werden, den existenzsichernden
Bedarf für die Kosten der Unterkunft
und Heizung in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach dem SGB II
und in der Sozialhilfe nach dem SGB
XII auf Basis eines Gesamtkonzepts
(der Bruttowarmmiete) zu ermitteln.Mit dem Bildungsscheck wird in

NRW die berufliche Weiterbildung von
Beschäftigten in kleinen und mittleren
Betrieben gefördert. Im Fokus stehen
dabei vor allem Geringqualifizierte und
weiterbildungsferne Beschäftigte. Seit
2016 haben sich die Förderkonditio-
nen des aus ESF-Mitteln finanzierten
Programms geändert: individuell för-
derbar sind nun ausschließlich nur noch
Zugewanderte, Un- und Angelernte,
Beschäftigte ohne Berufsabschluss, aty-
pisch Beschäftigte, ältere Beschäftigte
ab 50 Jahre und Berufsrückkehrende.
Außerdem ausgeschlossen sind Selb-
ständige und Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst. Im betrieblichen Zugang

wird ebenfalls eine Einkommensober-
grenze eingeführt. Das Arbeitnehmer-
brutto darf hier 39.000 EUR im Jahr
nicht übersteigen.

Für Ratsuchende, Betriebe und Be-
ratende gibt es einen Info-Service.
Über die Telefonhotline 0211 837-
1929 ist das Beratungsangebot von
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis
18.00 Uhr erreichbar.

Im Internet gibt es ausführliche In-
formationen, Downloads und Links
vom zuständigen Ministerium:

www.mais.nrw/bildungsscheck
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Pflegeberufegesetz

Die Bundesregierung hat den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reform der
Pflegeberufe (Pflegeberufereformge-
setz - PflBRefG) beschlossen. Die bisher
getrennt geregelten Ausbildungen in
der Altenpflege, der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege sollen zu ei-
ner neuen beruflichen Pflegeausbil-
dung mit einem einheitlichen Berufs-
abschluss in einem Pflegeberufsgesetz
zusammengeführt werden.

Es ist vorgesehen, dass die Ausbil-
dung grundsätzlich in Vollzeitform drei
Jahre dauert. Im Sinne eines Beitrags
zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf wird es jedoch zulässig
sein, die Ausbildung auch in Teilzeit-
form mit einer Höchstdauer von fünf
Jahren zu absolvieren.

Voraussetzung für den Zugang zur
Ausbildung ist grundsätzlich ein mittle-
rer Schulabschluss oder ein als gleich-
wertig anerkannter Abschluss. Darüber
hinaus wird unter Berücksichtigung des
bundesweiten Fachkräftemangels in der
Pflege der Zugang zur neuen Ausbil-
dung über eine erfolgreich abgeschlos-
sene sonstige zehnjährige Schulbildung
eröffnet. Hierunter fällt sowohl eine ab-
geschlossene zehnjährige Schulbildung,
die den Hauptschulabschluss erweitert
als auch eine andere abgeschlossene
zehnjährige allgemeine Schulbildung.

Die einheitliche Ausbildung für alle
Pflegebereiche soll auch eine einheit-
liche Finanzierungsbasis über Landes-
ausbildungsfonds zur Folge haben. Für
die Auszubildenden soll die beruflichen
Ausbildung kostenfrei und mit einer

SONSTIGE RECHTSGEBIETE

angemessenen Ausbildungsvergütung
versehen werden. Die berufliche Aus-
bildung in der Pflege soll zudem durch
Berufsausbildungsbeihilfe förderungs-
fähig sein.

Neben der beruflichen Pflegeaus-
bildung an Pflegeschulen wird aber als
weitere Variante ein generalistisch
ausgerichtetes, primärqualifizierendes
Pflegestudium an Hochschulen einge-
führt. Auch die hochschulische Pfle-
geausbildung qualifiziert zur unmittel-
baren Tätigkeit an zu pflegenden
Menschen aller Altersstufen.

Die Einführung des neuen Berufsbild
der „Pflegefachfrau“ und des „Pflege-
fachmannes“ bedarf einiger Vorlaufzeit,
so dass der Gesetzentwurf ein Inkraft-
treten erst zum 01.01.2018 vorsieht.

Unabhängige Patientenberatung UPD

tis, die sich selbst als „Spezialist für me-
dizinische Kommunikation - mit maß-
geschneiderten Angeboten vom Ge-
sundheitstelefon über Coaching-Pro-
gramme bis hin zu medizinischen In-
formations- und Bestell-Services und
Vertriebsunterstützung“ beschreibt.

Zwar ist auch Sanvartis qua gesetz-
licher Grundlage zu Neutralität und
Unabhängigkeit verpflichtet. Ob die-
se Vorgabe allerdings durch ein pri-
vates Unternehmen eingehalten wird,
das u.a. auch Aufträge von Kranken-
kassen erfüllt, wird allerdings von ver-
schiedenen Seiten angezweifelt. Die
Kritiker hätten lieber die bewährten
Strukturen und Kompetenzen beibe-
halten. Auffällig ist auch das massiv
erhöhte Fördervolumen, nachdem in
der Vergangenheit die UPD eher un-
terfinanziert war. Derweil sind auch
zwei Mitglieder aus dem wissenschaft-
lichen Beirat der Patientenberatung
zurückgetreten, die  bezweifeln, ob
die Beratung ihre Neutralität und Un-
abhängigkeit unter der Trägerschaft
von Sanvartis bewahrt werden kann.
Der Präsident der Bundesärztekam-
mer, Prof. Frank Ulrich Montgomery
stellte fest: „Offensichtlich will der Spit-
zenverband Bund der GKV sich die
lästigen, aber objektiven Kritiker der

Der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen fördert Einrichtungen, die
Verbraucherinnen und Verbraucher
sowie Patientinnen und Patienten in
gesundheitlichen und gesundheits-
rechtlichen Fragen qualitätsgesichert
und kostenfrei informieren und bera-
ten, mit dem Ziel, die Patientenorien-
tierung im Gesundheitswesen zu stär-
ken und Problemlagen im Gesund-
heitssystem aufzuzeigen. Rechtsgrund-
lage ist § 65 SGB V.

Anfangs hatten sich der Sozialver-
band VdK Deutschland e.V., die Ver-
braucherzentrale Bundesverband e.V.
und der Verbund unabhängige Patien-
tenberatung e.V. in der Unabhängigen
Patientenberatung UPD zusammenge-
schlossen und eine kompetente und un-
abhängige Beratung zu den Themen
Gesundheit, Angebote der (regionalen)
Gesundheitsversorgung und gesund-
heitsrechtlichen Fragen angeboten. Die
Vertragslaufzeit endete jedoch zum
31.12.2015. Für die Zeit ab 2016
wurde eine Ausschreibung vorgenom-
men, an der sich zuletzt noch 3 Dienst-
leister beteiligt hatten. Der Zuschlag für
eine Förderung über 7 Jahre mit ei-
nem Volumen von 9 Mio. EUR für das
Jahr 2016 ging letztlich an ein priva-
tes Unternehmen, die Firma Sanvar-

UPD vom Hals halten und dafür ei-
nem krankenkassennahen Dienstlei-
ster den Zuschlag geben.“

Die Fraktion DIE LINKE im Bundes-
tag hat die Bundesregierung in einem
Antrag (BT 18/7042) aufgefordert,
einen Gesetzentwurf vorzulegen, der
geeignet ist, „das Vertrauen der rat-
suchenden Patientinnen und Patienten
sowie sowohl der gesetzlich als auch
der privat Versicherten in die wirkli-
che Unabhängigkeit der Patientenbe-
ratung wiederherzustellen.“

Telefonisch ist das Beratungsange-
bot montags bis freitags von 8.00 bis
22.00 Uhr und samstags von 8.00 bis
18.00 Uhr (kostenfreie Nummer:
0800 011 77 22) erreichbar. Anfra-
gen in Türkisch (0800 011 77 23)
und Russisch (0800 011 77 24) kön-
nen montags bis samstags von 8.00
bis 18.00 Uhr erfolgen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit
einer online-Beratung, schriftlichen
Beratung oder einer persönlichen Be-
ratung in einer von 30 regionalen
Beratungsstellen. Einzelheiten finden
sich unter

www.patientenberatung.de
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IAB-Kurzbericht 1/2016:
Integration arbeitsmarktferner Personen
im Ländervergleich:

Kein Patentrezept in Sicht
Regina Konle-Seidl

Ein Vergleich der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Dänemark,
Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und Schwe-
den zeigt: Es gibt in keinem der Länder ein Patentrezept, um schwer
vermittelbare und arbeitsmarktferne Langzeiterwerbslose wieder in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Für Deutschland ist auf Grundlage der Er-
fahrungen in anderen Ländern zu überlegen, ob Instrumente, die im
Bereich Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen zur Verfü-
gung stehen, auch für gesundheitlich eingeschränkte Langzeiterwerbs-
lose eingesetzt werden sollten.

Kostenloser Download unter:

http://snipurl.com/2aehgbe

IAB-Kurzbericht 19/2015:
Arbeitsmarktsituation von
Aufstockern:

Vor allem Minijobber
suchen nach einer
anderen Arbeit
Kerstin Bruckmeier, Johannes Eggs,
Carina Sperber, Mark Trappmann
und Ulrich Walwei

Mehr als 1,2 Millionen Personen
beziehen Arbeitslosengeld II, obwohl
sie erwerbstätig sind. 68 Prozent der
sogenannten Aufstocker arbeiten
dabei in einem Teilzeitjob mit weni-
ger als 22 Stunden pro Woche. Vor
allem die Minijobber unter den Auf-
stockern suchen nach einer anderen
Arbeit, zeigt eine neue Studie des IAB.

Während von den Aufstockern mit
Minijob fast jeder Zweite nach einer
Arbeit sucht, sind es bei den Aufsto-
ckern, die in sozialversicherungs-
pflichtiger Voll- oder Teilzeitbeschäf-
tigung arbeiten, etwa 15 Prozent.

Arbeitsuchende Aufstocker wären
noch öfter als Niedriglohnbeschäftig-
te ohne Leistungsbezug bereit, für
eine neue Stelle Erschwernisse wie ge-
ringes Einkommen und lange Arbeits-
wege in Kauf zu nehmen.

Kostenloser Download  unter:

http://tinyurl.com/obkwlrz

ANALYSEN

Februar 2016:
IAB: Aktuelle Daten und Indikatoren
Gesamtfiskalische Kosten der Arbeitslosigkeit im Jahr
2014 in Deutschland

Die Arbeitslosigkeit ist im Jahr 2014
gegenüber dem Vorjahr leicht gesun-
ken, wobei der Rückgang der Arbeits-
losengeld I-Beziehenden (gesamt 933
Tsd. Personen) mit 3,8 Prozent deut-
lich höher war als der Arbeitslosen-
geld II-Bezieher (gesamt 1.965 Tsd.
Personen) mit 0,8 Prozent.

Die fiskalischen Kosten der Arbeits-
losigkeit betrugen 2014 insgesamt
56,7 Milliarden EUR, das sind 0,7
Milliarden EUR oder 1,3 Prozent mehr
als im Vorjahr. Der Anstieg ist auf et-
was höhere Kosten pro Arbeitslosen
zurückzuführen.

Die gesamten fiskalischen Kosten
bestehen aus Versicherungsleistung,
Sozialleistung, Mindereinahmen an
Steuern und Mindereinnahmen an
Sozialversicherungsbeträgen.

Direkte Kosten der Arbeitslosigkeit
entstehen durch die Transferzahlungen
an Arbeitslosengeld-I und Arbeitslosen-
geld-II-Beziehende. Im Jahr 2014 be-
trugen diese einschließlich der Sozial-
versicherungsbeiträge für die Leistungs-
beziehenden 32,1 Milliarden EUR und
knapp 57 Prozent der Gesamtkosten.

Ebenfalls direkte Kosten entstehen
durch das Arbeitslosengeld II und da-
mit zusammenhängende Sozialleistun-
gen wie die Kostenerstattung für Un-
terkunft und Heizung. Diese bildeten
im Jahr 2014 mit 19,3 Milliarden
EUR und einem Anteil von 34 Pro-
zent den größten Block der gesamt-
fiskalischen Kosten.

Kostenloser Download unter:

www.iab.de/751/section.aspx/
1022
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Informationen zur
Einbürgerung

Nordrhein-Westfalen hat eine Ein-
bürgerungsoffensive gestartet. Sie rich-
tet sich an Menschen mit Wurzeln im
Ausland, die schon lange in Deutsch-
land leben und die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erwerben möchten.

Ein gerade aktualisierter Flyer gibt
einen kurzen Überblick über die Vor-
aussetzungen für eine Einbürgerung
und das Einbürgerungsverfahren

snipurl.com/2aev8by.

Ausführliche Informationen gibt es
auch im Internet unter

 www.einbuergerung.nrw.de.

REZENSIONEN / LITERATURTIPPS / LINKS

App „Ankommen“

Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, bietet eine App gezielt für
Flüchtlinge und Asylbewerber an. Die
Inhalte werden das gemeinsam mit
der Bundesagentur für Arbeit und dem
Goethe-Institut bereitgestellt. Der Bay-
erische Rundfunk hat die App reali-
siert und mit redaktionell-didaktischer
Beratung unterstützt.

Neben Informationen zum Asylver-
fahren und Wegen in Ausbildung und
Arbeit werden verschiedenste lebens-
praktische Fragen behandelt. In der
App ist außerdem ein multimedialer
Sprachkurs integriert, der eine alltags-
nahe Unterstützung für die ersten
Schritte auf Deutsch bietet und eine
Brücke zwischen Ankunft und Integra-
tionskurs bieten soll.

„Ankommen“ ist kostenlos und steht
in den Sprachen Arabisch, Englisch,
Farsi, Französisch und Deutsch für
Smartphones mit dem Betriebssystem
Android und iOS zur Verfügung. Der
Download erfolgt über die jeweiligen
App Stores, die anschließende Nut-
zung ist auch offline möglich.

Mehrsprachige Informationen zur
App gibt es im Internet auch unter

www.ankommenapp.de

Rezension

Hartz IV und die Folgen -
Auf dem Weg in eine andere Republik?
Christoph Butterwegge

Prof. Dr. Christoph Butterwegge
lehrt Politikwissenschaft an der Univer-
sität zu Köln.

Im ersten Kapitel stellt Butterwegge
die Entwicklung des Wohlfahrtstaates
dar und verfolgt von der Weimarer Re-
publik bis zur Machtergreifung des Fa-
schismus die Parallelen, Argumentati-
onen und Ähnlichkeiten der Diktion, die
zum Abbau sozialer und demokrati-
scher Errungenschaften geführt haben.

Das 2. Kapitel skizziert die Entwick-
lung und den Abbau des Wohlfahrts-
staates in Westdeutschland und die
wiederholten Versuche seit Beginn der
80er Jahre, die Arbeitslosenhilfe ab-
zuschaffen. Mit der rot-grünen Koali-
tion 1998 wird der Aktivierende So-
zialstaat („Fördern und Fordern“) Leit-
bild der Sozialpolitik.

Kapitel 3 stellt uns die Hintergründe
und Begleitumstände der Arbeit der
Hartz Kommission vor, die sich nicht
mit den gesellschaftlichen Ursachen der
Massenerwerbslosigkeit befasst, son-
dern auf der Ebene des Versagens der
Arbeitsverwaltung und individuellem
Fehlverhalten nach „Lösungen“ sucht.

Die Agenda 2010 mit dem Herz-
stück Hartz IV wird im 4. Kapitel kri-
tisch vorgestellt.

Das 5 . Kapitel umreisst den Prozess
der Hartz IV-Einführung verbunden mit
der kompliziertesten Verwaltungsreform
nach 1945 und der verstärkten Entwick-
lung eines durch die aufstockenden Leis-
tungen des Alg II gut getarnten und da-
mit protegierten Niedriglohnsektors. Fle-
xibilisierung und Deregulierung  mit gra-
vierenden individuellen und gesellschaft-
lichen Auswirkungen in der Folge sind
Gegenstand des 6. und 7. Kapitels, in
denen die Hauptleidtragenden und Pro-
fiteure vorgestellt werden. Das letzte,
achte Kapitel widmet sich dem Bild der
Hartz IV-Reform in den Massenmedien.

Der Zeitraffer, mit dem uns Butterweg-
ge die sozialpolitische Entwicklung seit der
Weimarer Republik vorstellt, lässt die
rückwärts gerichteten Entwicklungslinien
deutlicher und klarer hervortreten.

Der Autor verdeutlicht in klaren Wor-
ten, dass Deutschland mit den Hartz-Re-
formen zu einer anderen Republik ge-
worden ist. Butterwegge charakterisiert
die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe als
tiefste Zäsur in der Entwicklung des
„Wohlfahrtsstaates“ nach 1945. Neben
der Einschüchterung und Disziplinierung
der abhängig Beschäftigten hat dieses
Gesetzespaket ebenso das Armutsrisiko
von (Langzeit-) Arbeitslosen und ihren Fa-
milien verstärkt. Ein ausufernder Nied-
riglohnsektor gehörte ebenso zu den
Folgen wie gesellschaftliche Entsolidari-
sierungs- und Entdemokratisierungsten-
denzen sowie größere soziale Kälte.

Butterwegge lässt keinen Zweifel da-
ran, dass er Hartz IV als ein zutiefst in-
humanes System betrachtet, das Men-
schen entrechtet, erniedrigt und ent-
mündigt. Dennoch geht es ihm vorran-
gig um die Analyse der arbeitsmarkt-,
beschäftigtigungs-, wirtschafts-, sozial-
und gesellschaftspolitischen Implikatio-
nen (Wirkungen) von Hartz I-IV.

Ein nachvollziehbares, lesenswer-
tes Buch, das sich in der Bewertung
der Hartz- IV-Reform in erfrischender
Weise von den üblichen Lobhudelei-
en seitens Politik, Wirtschaft und Pres-
se  unterscheidet.

Beltz Juventa, Weinheim und Basel
2015
ISBN 978-3-7799-3234-5
290 Seiten,
Preis: 16,95 EUR
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Rezension:

Arbeitslosengeld 2 für Geringverdiener und
Erwerbslose

REZENSIONEN / LITERATURTIPPS / LINKS

Diese Broschüre, herausgegeben
vom Paritätischen Gesamtverband,
richtet sich unmittelbar an Betroffene,
also vor allem an Alg II-Beziehende
und Menschen, die aufgrund gerin-
gen Einkommens einen Anspruch ha-
ben könnten. Der gesamte Bereich
der potentiell Anspruchsberechtigten,
vom Geringverdiener über den Alg I-
Aufstocker bis hin zu Studierenden mit
Kind wird dabei abgedeckt.

Obwohl von Juristen des Paritäti-
schen Gesamtverbandes erstellt, ist die
Broschüre allgemeinverständlich und
erfordert keinerlei juristische Grund-
kenntnisse. Die Verfasser haben ganz
offenkundig engen Kontakt zur „Ba-

sis“, d.h. den Alg II-Berechtigten und
den praktischen Erfahrungen der Er-
werbslosenberatungsstellen.

Auf 64 Seiten im DIN A4-Format
erfahren Betroffene fast alles über Ihre
Rechte gegenüber den Jobcentern. Als
äußerst hilfreich erweist sich die klare
Strukturierung der Texte. An erforder-
lichen Stellen eingepflegt und optisch
hervorgehoben sind nützliche Tipps
und Hinweise, die besondere Beach-
tung erfordern. Wird es zu komplex,
empfehlen die Autoren persönliche
Beratung. Das letzte Kapitel verweist
sinnvollerweise an Adressen, an die
man sich wenden kann, wenn man
Hilfe benötigt.

Insgesamt eine Broschüre, wie sie
für die Zielgruppe wohl kaum besser
gemacht werden kann. Sie ist nun in
der 8. Auflage erschienen und umfasst
den Rechtsstand vom 01.01.2016. Bei
einem Preis von nur 5,50 EUR (im
Buchhandel oder über www.beck-
shop.de versandkostenfrei!) können wir
deshalb eine klare Kaufempfehlung
geben!

C.H.BECK ISBN
978-3-406-68940-6
Stand: 1. Januar 2016
64 S. Geheftet
Preis: 5,50 EUR

Handreichung des Deutschen
Vereins zum rechtlichen
Rahmen der Erwerbsintegration
von Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit

Der Deutsche Verein hat eine Hand-
reichung zur Fragen der Ansprüche
von Unionsbürger/innen und Zuge-
wanderten aus Drittstaaten im SGB II
veröffentlicht. Für die Praxis wurden
ausländerrechtliche und unionsrecht-
liche Regelungen, die das Sozialrecht
flankieren, sowie die aktuelle Recht-
sprechung aufbereitet. Damit auch
Flüchtlinge von Fachkräften in Leis-
tungs- und Beratungsstellen frühzeitig
bei der Integration in Arbeit und Aus-
bildung unterstützt werden können,
wird erläutert, welche Förderleistun-
gen für Ausländer/innen zur Verfü-
gung stehen, die nicht in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende leis-
tungsberechtigt sind.

Download unter:

http://snipurl.com/2adu0yh

BMAS:

Publikationen in
Leichter Sprache

Das BMAS informiert, dass die Pu-
blikationen in Leichter Sprache hier
zusammengefasst sind.

http://tinyurl.com/hffoqsg

Überwiegend sind Publikationen für
Behinderte und Jugendliche in Leich-
te Sprache „übersetzt“ worden.

Neuer Flyer

„Wissen Sie, was Sie verdienen?“
Informationen des Tarifregisters in NRW

In dem zweisprachigen Flyer
(deutsch/türkisch) werden die Informa-
tionen des Tarifregisters in NRW vor-
gestellt.

Seit 1998 werden auf der Home-
page des Tarifregisters

www.tarifregister.nrw.de

umfangreiche Informationen zu
Fragen der bestehenden Tarifverträ-
ge in Nordrhein- Westfalen bereitge-
stellt. Über „Nordrhein-Westfalen di-

rekt“ können Sie diese und weitere
Informationen auch telefonisch unter
Tel. Nr. 0211 837-1918 erfragen.

Damit steht ein umfassendes Infor-
mationsangebot zu den Arbeits- und
Einkommensbedingungen in den Be-
trieben des Landes NRW zur Verfü-
gung, die wesentlich durch Tarifnor-
men geregelt sind.

Den Flyer finden Sie unter:

http://tinyurl.com/grumqg4
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Rezension:

Gesamtkommentar Sozialrechtsberatung

gen gegeben, welche Möglichkeiten
Jobcenter zur Aufdeckung verschwie-
genen Einkommens haben. Beispiele
zur Anrechnung von Einkommen wer-
den anschaulich tabellarisch mit Ver-
weis auf die einzelnen Vorschriften er-
läutert. Der Leistungsausschluss für
Auszubildende und Studierende und
die Rückausnahmen werden hingegen
nur auf etwa einer Seite kommentiert,
obwohl das Thema relativ komplex
und unübersichtlich ist. Hier muss man
denn doch zu einem spezialisierten
Kommentar greifen.

Praktisch sind auch innerhalb der
Kommentierung optisch hervorgeho-
bene Definitionen (z.B. Alleinerzie-
hend, temporäre Bedarfsgemein-
schaft, Sachbezug, Haushalt oder Ad-
optionspflege) und Fallbeispiele. Die-
se Definitionen sind auch über einen
eigenen Abschnitt in der Schnellüber-
sicht wiederzufinden. Andere Bestand-
teile der Schnellübersicht sind Such-

Was bringt ein Gesamtkommentar?
Vor allem eine Konzentration auf we-
sentliche, praxisrelevante Fragen - er
verliert sich nicht in nebensächlichen
Details. Konsequenterweise werden im
„Gesamtkommentar Sozialrechtsbera-
tung“ einige Bereiche gar nicht erst kom-
mentiert - im SGB II z.B. Paragraphen
jenseits des § 44 SGB II. Im SGB XII
werden sinnvollerweise die Kapitel 15
und 16 (Statistik/Übergangs- und
Schlussbestimmungen) nicht berücksich-
tigt, da sie für Berater und Anwälte in
der Praxis in der Regel keine Bedeu-
tung haben. In diesem Sinne der Kon-
zentration auf relevante Auszüge wer-
den aber fast alle Teile des Sozialrechts
abgedeckt: BAföG, BEEG, BKGG, SGB
I-III,V, VI, VII, IX-XII, WBVG, WoGG und
das SGG.

An vielen Stellen der Kommentie-
rung finden sich hilfreiche Praxishin-
weise. Beispielsweise werden zum
§ 11 SGB II (Einkommen) Erläuterun-

Empfehlungen des DV zu Einkommen und
Vermögen im SGB XII

Der Deutsche Verein hat seine „Empfehlungen für den Einsatz von Einkom-
men und Vermögen in der Sozialhilfe (SGB XII)“ aktualisiert. Die Empfehlun-
gen treten an die Stelle der 2007 herausgegebenen Fassung und bringen die
Arbeitshilfe für die Sozialhilfeträger auf den ab 01.01.2016 geltenden Stand.
Der Download ist möglich über

http://tinyurl.com/zh2tnnt

(https://pixabay.com)

möglichkeiten zu Ansprüchen und
Leistungen, Zuständigkeiten und Prü-
fungsreihenfolgen. Als Abschluss fin-
det sich ein überaus umfangreiches
Stichwortverzeichnis, das alleine über
80 Seiten umfasst.

Positiv bemerkbar ist das durchgän-
gige Bemühen aller Bearbeiter des
Kommentars um eine möglichst ver-
ständliche Sprache.

Gesamtkommentar
Sozialrechtsberatung

Herausgegeben von
Prof. Dr. Frank Ehmann,
RiBSG Carsten Karmanski,
Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber

2015, 2008 S., Gebunden,
ISBN 978-3-8487-0245-9,
Nomos-Verlag (in Gemeinschaft mit
Lambertus-Verlag GmbH),
Preis: 88,- EUR
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IN EIGENER SACHE

AZD-Bewerbungsassistenz 2015

99 % schätzen die freundliche, kompetente und umfassende Beratung
Bewerbungsassistenz wird als we-

sentlicher Bestandteil unseres Bera-
tungsangebot rege in Anspruch ge-
nommen. Jede/r Ratsuchende, mit
dem Bewerbungsunterlagen erstellt
werden, hat die Möglichkeit, uns mit
Hilfe eines Fragebogens eine Rück-
meldung zu der erhaltenen Unterstüt-
zung zu geben.

Im Jahr 2015 konnten wir uns über
diese Rückmelde-Ergebnisse freuen:

Auf die Frage, wie die Ratsuchen-
den auf das AZD aufmerksam wurden,
gaben 11 % die Arbeitsagentur Düssel-
dorf und 34 % (!) das Jobcenter Düs-
seldorf an. Weitere 26 % kamen durch
den Hinweis von anderen Beratungs-
stellen und von Familienangehörigen
oder Freunden ins AZD. Zunehmend,
2015 mit 14 %, werden Ratsuchende
durch das Internet auf uns aufmerksam.

Insgesamt wird deutlich, dass so-
wohl Jobcenter als auch die Arbeits-
agentur Düsseldorf die Angebotsstruk-
tur unserer Beratungsstelle gerne nut-
zen, um Arbeitsuchenden die Mög-
lichkeit der individuellen Unterstützung
zu eröffnen. Dies ist insbesondere bei
Menschen mit unzureichenden PC-
Kenntnissen oder mangelnden deut-
schen Sprachkompetenzen erforder-
lich. Eine Beteiligung an der Angebots-
finanzierung erfolgt leider nur be-
grenzt durch das Bewerbungsgut-
schein-Verfahren, das bereits seit 10
Jahren mit dem Jobcenter Düsseldorf
vereinbart ist. Kunden des Jobcenters
erhalten dabei von ihrer Integrations-
fachkraft einen Gutschein zur Bewer-
bungsunterstützung, den sie bei einer
von insgesamt 5 Beratungsstellen „ein-
lösen“ können. Die Beratungsstellen
können dann nach der Leistungser-
bringung den Gutschein mit dem Job-
center abrechnen. Durch das Gut-
scheinverfahren wird eine konkrete
„Zuweisung“ zu einer bestimmten
Beratungsstelle vermieden; dadurch
geraten Beratungsstellen nicht in Sank-
tionszusammenhänge. Schließlich stellt
für unabhängige Beratungsstellen der
freiwillige Zugang ein wesentliches
Qualitätskriterium dar.

99 % bewerteten die Beratung des
AZD mit der Note „Sehr gut“ und

„Gut“; davon rd. 80 % mit der Note
„Sehr gut“.

99 % fühlten sich in ihrem Anlie-
gen verstanden und sowohl umfassend
als auch kompetent beraten.

55 % gaben an, dass sie ihre Be-
werbungsunterlagen nun selbst erstel-
len und ihre Bewerbung eigenständig
verfolgen können. Dazu nutzten Ratsu-
chende intensiv die kostenlos zur Ver-
fügung gestellten PC‘s zur Stellensuche
und Bewerbungserstellung bis hin zum
Versand ihrer E-Mail-Bewerbungen.

45 % der Befragten müssen  wei-
terhin auf die Hilfestellung des AZD
zurückgreifen. Bei ihnen liegen die
Hindernisse in fehlenden PC-Kennt-
nissen, mangelnder PC-Ausstattung zu
Hause oder unzureichenden Deutsch-
kenntnissen.

Diese Rückmeldung einer Ratsu-
chenden hat uns besonders gefreut:

„Sie haben mir vor ein paar Wo-
chen geholfen meine Bewerbungsun-
terlagen zu bearbeiten, dass ich mich
dann erfolgreich bewerben konnte.
Dank Ihrer Hilfe waren meine Unter-
lagen dermassen überzeugend, dass
ich zuletzt zu einem Vorstellungsge-
spräch in (...) eingeladen worden bin,
was heute auch stattgefunden hat. Die
Leitung möchte mich gerne einstellen
wenn ich noch 2 Tage Probearbeit am
Do.und Fr. erfolgreich überstehe.Bin
guter Dinge, da  ich in der Betreuung
und Pflege schon ein paar Jahre Er-
fahrung habe. Ich möchte mich
nochmal ganz herzlich bei Ihnen und
beim Arbeitslosen Zentrum bedanken
für den freundlichen Umgang und
Ihre kompetente Hilfe.“
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Neue Abo-Möglichkeiten

Ab 2016 haben Sie drei Abonnement-Varianten zur Auswahl:

1 .Die Traditions-Variante in Papier
Sie kostet im Jahresabonnement nach wie vor stabile 20 EUR incl. MwSt,

Versand und Verpackung.

Alle Abonnentinnen und Abonnenten, die bei dieser Variante bleiben
möchten, brauchen nichts zu tun.

2 .Print Plus PDF
Zusätzlich zur Druckausgabe kännen Sie auch die PDF-Ausgabe hinzu

abonnieren. Der Preis dafür beträgt dann 24 EUR incl. MwSt, Versand und
Verpackung.

3 .PDF-Solo
Alle, denen eine schlichte PDF-Fassung des SOZIAL INFOs ausreicht, die

aber die Vorteile des praktischen Link-Aufrufs und der PDF-Suchfunktion nut-
zen möchten, können dieses PDF-Abonnement zum Preis von 15 EUR incl.
MwSt und E-Mail-Versand abschließen. Die PDF-Fassung ist deshalb so güns-
tig, weil wir die Druck- und Portokosten herausrechnen kännen.

Wenn Sie Ihr Abonnement verändern möchten, dann mailen
Sie uns ihren zukünftigen Abonnement-Wunsch:

Claudia.Wendt@zwd.de
Betreff: SOZIAL INFO - Abo-Wechsel


